
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten  Florian von Brunn SPD

vom 10.05.2021

- ohne Drucklegung -

Lebensmittelkontrollen bei der 

Obwohl bei der Malzfabrik  ekelerregende Zustände bei der
Lebensmittelproduktion vorgefunden wurden, wurden entsprechende Kontrollergebnisse nicht
veröffentlicht.

 

Ich frage daher die Staatsregierung:

 

1.1. Welche Zustände und Kontrollergebnisse bei der  haben
Ende Januar 2021 zur Verhängung eines Lebensmittel-Verkehrsverbots für das produzierte
Malz geführt (bitte unter genauer Angabe aller Hygienemängel und aller Verstöße gegen
Lebensmittelrecht und andere Rechtsvorschriften)?

1.2 Wann genau haben die Kontrollen stattgefunden, die zu den o.g. Ergebnissen geführt haben
(bitte unter Nennung aller Kontrollen mit Datum, Uhrzeit und allen weiteren Kontrolldetails)?

1.3. Zu welchen Ergebnissen haben die bei der  seit 2015 durchgeführten
Lebensmittel- und Betriebskontrollen genau geführt (bitte mit genauen Angaben aller Details zu
den einzlnenen Kontrolle mit Datum, allen Ergebnissen der einzelnen Kontrollen sowie der jeweils
zuständigen Kontrollbehörde)?

 

2.1. Wie viele der Kontrollen seit 2015 waren angekündigt bzw. nicht angekündigt?

2.2. Welche Anordnungen, Sanktionen und rechtliche Maßnahmen wurden gegen die 
 im Zusammenhang mit den o.g. genannten Kontrollen seit 2015 verhängt (bitte mit

allen Details und zugeordnet zu den einzelnen Kontrollen)?
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2.3. Wann wurden im Zusammenhang mit den o.g. Lebensmittelverstößen seit 2015,
insbesondere im Zusammenhangen mit den letzten schwerwiegenden Verstößen,
die zu einem Verkehrsverbot geführt haben, Strafanzeigen erstattet oder Hinweise an
Strafverfolgungsbehörden gegeben?

 

3.1. Falls keine Strafanzeigen erstattet bzw. keine Hinweise an Strafverfolgungsbehörden
gegeben wurden: Warum ist das nicht geschehen?

3.2. Von wem wurde ggf. ein ‘mildes’ Vorgehen gegen die  angeordnet oder
empfohlen?

3.3. Waren das örtlich zuständige Landratsamt und der Landrat über die Lebensmittelverstöße
informiert?

 

4.1. Über welche einzelnen Details der o.g. Lebensmittelverstöße wurden andere bzw.
übergeordneten Behörden - z.B. Landratsamt, Regierung von Oberfranken, Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder Bayerische Staatsregierung - informiert (bitte unter
Nennung aller Details: Art und Inhalt der Information, Adressat, Datum etc.)?

4.2. Wie wurde der zuständige Staatsminister über die o.g. Lebensmittelverstöße informiert?

4.3. Wie wurden im Zusammenhang mit den Zuständen bei  die
Gewerbeaufsicht und andere für den Arbeitsschutz verantwortliche Stellen informiert (bitte
unter genauer Angabe aller Details wie Adressat der Information, Art und genauer Inhalt der
Information, Datum etc.)?

 

5.1. Welche Kontrollergebnisse und Lebensmittelverstöße bei  wurden
seit Veröffentlichung der Vollzugshinweise zu Veröffentlichungen nach § 40 Abs. 1a LFGB
(Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom
24. April 2019) tatsächlich veröffentlicht?

5.2. Falls keine Kontrollergebnisse und Lebensmittelverstöße veröffentlicht wurden: Warum ist
dies nicht geschehen?

5.3. Wird die Veröffentlichungspflicht in diesem - und ggf. auch anderen Fällen - durch
Unterlassen von Maßnahmen wie der Verhängung eines Bußgelds gezielt unterlaufen?

 

6.1 Welche dienstrechtlichen Konsequenzen hat es, wenn die Verhängung von fachlich oder
rechtlich gebotenen Sanktionen in so einem Fall unterlassen wird?

6.2. Welche dienstrechtlichen Konsequenzen hat es, wenn die Veröffentlichungspflicht durch
das Unterlassen der Verhängung von angemessenen Bußgeldern oder anderen Maßnahmen
unterlaufen wird?

6.3. Welche dienstrechtlichen Konsequenzen hat es, wenn fachlich oder rechtlich gebotene
Hinweise an Strafverfolgungsbehörden oder Strafanzeigen in so einem Fall unterbleiben?
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7.1. Wer übt die Dienstaufsicht über die Lebensmittelkontrolleure aus, die für 
 derzeit zuständig sind?

7.2. Stammen die zuständigen Kontrolleure aus dem Landkreis  oder der näheren
Umgebung?

7.3. Gibt es ein Näheverhältnis der beteiligten Personen zu Verantwortlichen der 
?

 

8. Welche Konsequenzen zieht die Staatsregierung aus diesem Fall?
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